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Neues aus der Finanzverwaltung 
 

 
BMF: Pauschale Bewertung von Rückstellungen für 
Zuwendungen anlässlich eines Dienstjubiläums 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat das Schreiben zur pauschalen 
Bewertung von Jubiläumsrückstellungen an die neuen Richttafeln angepasst. 

Mehr zu den Regelungen des Schreibens lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht 
unter: 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/03/04/bmf-pauschale-bewertung-von-
rueckstellungen-fuer-zuwendungen-anlaesslich-eines-dienstjubilaeums/ 
 

Aktuelle Rechtsprechung 
 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 5. März 2020 
 
Beschluss XI R 43/18: Verfassungsrechtlich zulässige Rückwirkung des § 43 
Abs. 18 KAGG? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage 
vorgelegt, ob die rückwirkende Anwendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG auf im Mai 
2003 erfolgte Veräußerungen von Anteilscheinen aus einem Wertpapier-
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Sondervermögen aufgrund eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot 
verfassungswidrig ist. 
Beschluss vom 23. Oktober 2019, XI R 43/18 
 
Urteil V R 56/17: Nichtigkeit von Umsatzsteuerbescheiden 

Ein Umsatzsteuerbescheid ist nichtig, wenn aus ihm nicht klar ersichtlich wird, ob der 
Inhaltsadressat (Steuerschuldner) eine GmbH oder deren Geschäftsführer bzw. 
Liquidator ist. Der Inhaltsadressat (Steuerschuldner) muss nach Auffassung des BFH 
nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet werden; ausreichend ist vielmehr, dass er sich 
nach dem objektiven Erklärungsgehalt des Bescheids aus Sicht des Empfängers im Wege 
der Auslegung zweifelsfrei bestimmen lässt. 
Urteil vom 16. Januar 2020, V R 56/17 
 
Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 
Urteil III R 14/18: Umorientierung während einer mehraktigen 
einheitlichen Erstausbildung  
Urteil vom 23. Oktober 2019, III R 14/18 
 
Urteil III R 59/18: Kein Zeugnisverweigerungsrecht volljähriger Kinder im 
Kindergeldprozess 
Urteil vom 18. September 2019, III R 59/18 

 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
Rechtsprechung im Blog 
 
Gewerbesteuerpflicht des Einbringungsgewinns II 
Bringt eine natürliche Person ihren gesamten Anteil an einer gewerblichen 
Mitunternehmerschaft in eine Kapitalgesellschaft zum Buchwert ein und veräußert 
diese einen miteingebrachten Kapitalgesellschaftsanteil innerhalb der Sperrfrist, so 
unterliegt der hierdurch ausgelöste Einbringungsgewinn II nicht der Gewerbesteuer, 
wenn auch die Einbringung zum gemeinen Wert nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen 
wäre. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH, ist durch Verschmelzung Gesamtrechtsnachfolgerin der A KG 
geworden. Bis zum 17. Mai 2010 waren an der A KG als Komplementärin die C GmbH 
(Komplementär-GmbH) und als Kommanditisten die Eheleute B mit je 25,5 % sowie die 
D GmbH mit 49 % beteiligt. Die Kommanditisten waren zugleich Gesellschafter zweier 
Kapitalgesellschaften. So hielten die Eheleute B je 25,5 % an der Komplementär-GmbH, 
die restlichen 49 % EUR entfielen auf die D GmbH. An der E GmbH waren die 
Kommanditisten mit nahezu identischen Quoten beteiligt. Die Beteiligungen gehörten 
zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen II der Kommanditisten der A KG. 

Am 18. März 2010 hatten die Eheleute B bereits die F GmbH gegründet, deren 
Geschäftsanteile sie zu gleichen Teilen hielten. Am 17. Mai 2010 brachten die Eheleute B 
ihre Gesellschaftsanteile an der A KG, der Komplementär-GmbH und der E GmbH zum 
Zwischenwert gegen Gewährung neuer Gesellschaftsanteile nach § 20 
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG 2006) in die F GmbH ein. Darüber hinaus legten 
die Eheleute B zuvor begründete Optionsrechte in die F GmbH ein, die den Eheleuten B 
insbesondere das Recht gewährten, ihre gesamten Gesellschaftsanteile in Bezug auf die A 
KG der D GmbH zu einem näher vereinbarten Preis anzudienen. 

Mit Vertrag vom 17. Mai 2010 übte die F GmbH diese Optionsrechte aus und veräußerte 
die eingebrachten Kommanditanteile an der A KG sowie die eingebrachten 
Geschäftsanteile an der Komplementär-GmbH und der E GmbH an die D GmbH. Die 
Beteiligten gingen übereinstimmend davon aus, dass aufgrund der Veräußerung der 
Geschäftsanteile an der E GmbH durch die F GmbH gemäß § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 
ein Einbringungsgewinn II entstanden war. 

Das Finanzamt erfasste den Einbringungsgewinn II gemäß § 3 Nr. 40 
Einkommensteuergesetz (EStG) zu 60 % bei der Ermittlung des 
Gewerbesteuermessbetrags (siehe auch Tz. 22.13 UmwSt-Erlass). 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44175&linked=vor
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44172&pos=2&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44166&pos=0&anz=66
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44169&pos=1&anz=66


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 3, 5. März 2020  3 
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein Erfolg 
(vgl. unseren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision des 
Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe zu Recht 
entschieden, dass im Streitfall der Einbringungsgewinn II nicht der Gewerbesteuer 
unterliegt. 

Für die Ansicht, den Einbringungsgewinn II nicht der Gewerbesteuer zu unterwerfen, 
spricht nach Auffassung des BFH bereits der Wortlaut und der systematische 
Zusammenhang des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006. Die Vorschrift ordnet die 
rückwirkende Erhöhung des durch die Einbringung der Anteile erzielten Gewinns an. 
Dies legt nahe, dass dieser Gewinn (Einbringungsgewinn II) auch 
gewerbesteuerrechtlich den Rechtsregeln unterworfen ist, die für eine 
Gewinnrealisierung im Zeitpunkt der Einbringung zum Tragen gekommen wären. 

Hierfür spricht auch, dass abweichend von anderen Regelungsbereichen des 
Umwandlungssteuergesetzes (s. z.B. §§ 18, 23 Abs. 5 UmwStG 2006) der Gesetzgeber für 
die gewerbesteuerrechtliche Behandlung des Einbringungsgewinn II keine 
sondergesetzliche Anweisung getroffen hat. 

Dass hiernach der Einbringungsgewinn II im Streitfall, d.h. mit Rücksicht auf die 
ursprüngliche Beteiligung einer natürlichen Person an der gewerblich tätigen 
Mitunternehmerschaft sowie die Zugehörigkeit der miteingebrachten 
Kapitalgesellschaftsanteile zum gewerblichen Vermögen der Mitunternehmerschaft 
(hier: Sonderbetriebsvermögen II), nicht der Gewerbesteuer unterliegt, weil die 
Einbringung des Kapitalgesellschaftsanteils auch bei Ansatz des gemeinen Werts keine 
Gewerbesteuer ausgelöst hätte, entspricht des Weiteren Sinn und Zweck des 
Umwandlungssteuergesetzes. 

Rechtlich kommt es nach Ansicht des BFH allein auf die Besteuerung des 
Einbringungsvorgangs („Gewinn aus der Einbringung“) an. Die Veräußerung der 
miteingebrachten Anteile innerhalb der Sperrfrist durch die übernehmende Gesellschaft 
ist lediglich das auslösende Moment für die (rückwirkende) Besteuerung des 
Einbringungsvorganges beim Einbringenden. 

Selbst wenn man mit dem Finanzamt für die Anwendung des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 
nur auf den veräußerten Kapitalgesellschaftsanteil blicken wollte, so wäre jedenfalls die 
Rückwirkung auf den Einbringungszeitpunkt und damit der unmittelbare 
Zusammenhang mit der Einbringung des Mitunternehmeranteils, d.h. mit der 
Beendigung der gewerblichen Tätigkeit zu beachten. Für eine solche Konstellation hat 
der BFH aber bereits entschieden, dass die Veräußerung von Einzelwirtschaftsgütern 
(also z.B. auch einer einzelnen Kapitalgesellschaftsbeteiligung), die in einem engen 
Zusammenhang mit der Betriebsaufgabe/Betriebsveräußerung steht, von der 
gewerbesteuerrechtlichen Begünstigung der Betriebsaufgabe/Betriebsveräußerung mit 
erfasst wird. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 11. Juli 2019 (I R 13/18), veröffentlicht am 27. Februar 2020. 
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
Gewerbesteuerpflicht des Einbringungsgewinns I 
Bringt eine natürliche Person ihren gesamten Anteil an einer gewerblichen 
Mitunternehmerschaft in eine Kapitalgesellschaft zum Buchwert ein und veräußert der 
Einbringende oder sein Erbe einen Teil der erhaltenen Anteile innerhalb der Sperrfrist, 
so unterliegt der hierdurch ausgelöste Einbringungsgewinn I nach einem aktuellen 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht der Gewerbesteuer, wenn auch die 
Einbringung zum gemeinen Wert nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen wäre. 

Sachverhalt 

Bis zur formwechselnden Umwandlung in die Klägerin, eine AG, waren an der X-KG 
neben der Komplementär-GmbH die Kommanditisten A mit 57 %, C mit 3 % und die Y-
GmbH mit 40 % beteiligt. Im Jahr 2013 (Streitjahr) wurde die X-KG gemäß § 25 
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG 2006) i.V.m. § 190 Umwandlungsgesetz (UmwG) 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2018/05/30/einbringungsgewinn-ii-gehoert-in-betriebsaufgabefaellen-nicht-zum-gewerbeertrag/
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=44088&pos=0&anz=73
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in die klagende AG umgewandelt. Im Rahmen der Umwandlung erhielt A Aktien 
entsprechend seiner prozentualen Beteiligung. Die Klägerin führte die Buchwerte der X-
KG fort (§ 25 Satz 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 und 2 UmwStG 2006). 

A verstarb im Jahr 2014 und wurde von seiner Ehefrau B beerbt. Seine Tochter Z 
forderte anstelle des ihr zugedachten Vermächtnisses ihren Pflichtteil. Y übertrug daher 
im Rahmen eines im Jahr 2015 abgeschlossenen Vermächtnisverzichts- und 
Abfindungsvertrages zur Abfindung des Pflichtteilsanspruches neben einer Geldzahlung 
Aktien der Klägerin auf Z. Die Klägerin berücksichtigte diesen Vorgang im Rahmen ihrer 
Gewerbesteuererklärung nicht. 

Das Finanzamt vertrat nach einer durchgeführten Außenprüfung die Auffassung, dass 
die Übertragung der Aktien von B an Z einen Einbringungsgewinn I i.S. des § 22 Abs. 1 
UmwStG 2006 ausgelöst habe, welcher der Gewerbesteuer unterliege. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte vor dem Finanzgericht Köln Erfolg (vgl. 
unseren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision des 
Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe zu Recht 
entschieden, dass im Streitfall der Einbringungsgewinn I nicht der Gewerbesteuer 
unterliegt. 

Unstreitig zwischen den Beteiligten ist, dass die im Jahr 2015 vollzogene 
Aktienübertragung von B an Z einen rückwirkend zu besteuernden Einbringungsgewinn 
I i.S. des § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006 ausgelöst hat. 

Für die Ansicht, den Einbringungsgewinn I nicht der Gewerbesteuer zu unterwerfen, 
spricht nach Auffassung des BFH bereits der Wortlaut und der systematische 
Zusammenhang des § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006. Die Vorschrift ordnet die 
rückwirkende Erhöhung des durch die Einbringung erzielten Gewinns an. Dies legt es 
nahe, dass dieser Gewinn (Einbringungsgewinn I) auch gewerbesteuerrechtlich den 
Rechtsregeln unterworfen ist, die für eine Gewinnrealisierung im Zeitpunkt der 
Einbringung zum Tragen gekommen wären. 

Für diese Auffassung spricht nach Ansicht des BFH auch, dass abweichend von anderen 
Regelungsbereichen des Umwandlungssteuergesetzes (s. z.B. §§ 18, 23 Abs. 5 UmwStG 
2006) der Gesetzgeber für die gewerbesteuerrechtliche Behandlung des 
Einbringungsgewinn I keine sondergesetzliche Anweisung getroffen hat. 

Dass hiernach der Einbringungsgewinn I im Streitfall, d.h. mit Rücksicht auf die 
ursprüngliche Beteiligung einer natürlichen Person an der gewerblich tätigen 
Mitunternehmerschaft, nicht der Gewerbesteuer unterliegt, weil die Einbringung des 
gesamten Mitunternehmeranteils auch bei Ansatz des gemeinen Werts keine 
Gewerbesteuer ausgelöst hätte, entspricht des Weiteren Sinn und Zweck des 
Umwandlungssteuergesetzes. 

Das Finanzamt will im Anschluss an den Umwandlungssteuererlass (Rz. 22.07) den 
Einbringungsgewinn I im Streitfall deshalb der Gewerbesteuer unterwerfen, weil B 
lediglich einen Teil der von ihrem verstorbenen Ehemann beim Formwechsel erhaltenen 
Aktien veräußert habe. 

Diese Sichtweise ist nach Auffassung des BFH jedoch fiktiv und deshalb zurückzuweisen. 
Sie entspricht weder den tatsächlichen noch den rechtlichen Gegebenheiten. 

Rechtlich kommt es allein auf die Besteuerung des Einbringungsvorgangs („Gewinn aus 
der Einbringung“) an. Die spätere Veräußerung der erhaltenen Anteile führt ggf. nach 
allgemeinen Vorschriften (z.B. § 17 EStG) zu einem Veräußerungsgewinn, ist aber selbst 
nicht Besteuerungsgegenstand des § 22 Abs. 1 UmwStG 2006, sondern lediglich das 
auslösende Moment für die (rückwirkende) Besteuerung des Einbringungsvorganges. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 11. Juli 2019 (I R 26/18), veröffentlicht am 27. Februar 2020; teilweise 
inhaltsgleich mit dem Urteil I R 13/18 (siehe oben). 
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2019/01/03/keine-gewerbesteuer-des-einbringungsgewinns-bei-teilweiser-veraeusserung-der-erhaltenen-anteile/
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=44091&pos=1&anz=73
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Weitere interessante News und Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht unter 
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/ 

 

Business Meldungen 
 

 
EU-Richtlinie DAC 6 zur Meldepflicht für 
grenzüberschreitende Gestaltungen 
 
Was bedeutet DAC 6 für Intermediäre und Steuerpflichtige? 

Am 25. Juni 2018 trat die EU-Amtshilferichtlinie 2011/16/EU in Kraft, die sich seitdem 
als DAC6 Reporting einen Namen gemacht hat. Diese Anforderung umfasst kurz gesagt 
die Meldepflicht von grenzüberschreitenden Gestaltungen, soweit mindestens zwei EU-
Staaten beteiligt sind und mindestens eine von gut zwei Dutzend Prüfkriterien 
einschlägig ist. Bis Ende 2019 waren alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, diese EU-
Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 
Für die betroffene Steuerfunktion ist es gleichzeitig – neben der fachlichen Identifikation 
der Themen – eine enorme Herausforderung einen Prozess zu definieren, der 
sicherstellt, dass anforderungsgemäß nach jeweils 30 Tagen ein Sachverhalt mit allen 
relevanten Informationen an die zuständige Finanzverwaltung technisch übermittelt 
wird. 
Nach unserer Auffassung ist es unabdinglich, diesen Prozess digital zu gestalten, um den 
zumeist dezentralen Prüf- und Meldeprozess effektiv und effizient zu gestalten. Da sich 
bisher kein bestehender Prozess als Anknüpfungspunkt eignet, ist auch die Einführung 
einer Tool-Lösung rund um die DAC6-Compliance zu empfehlen. Dazu bieten wir 
erprobte Konzepte auf Basis etablierter IT-Lösungen.   
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pwc.de/de/steuerberatung/eu-
richtlinie-dac-6-zur-meldepflicht-fuer-grenzueberschreitende-steuergestaltungen.html   
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

Terminplaner 
 

6. Februar bis 2. April Aktuelles zur Umsatzsteuer 2020 
Mehr zu den Inhalten des Seminars sowie den 
Anmeldelink finden Sie hier: 

     www.pwc-events.com/AzU2020 

16. und 17. März  Internationale Mobilität 
17. und 18. November Mehr zu den Inhalten des Seminars, die 

Teilnahmegebühr sowie den Anmeldelink finden Sie hier: 
https://www.pwc-events.com/internationale-mobilitaet 
 

19. März bis 13. Mai  PwC Transfer Pricing Roadshow 2020 
Mehr zu den Inhalten des Seminars sowie den 
Anmeldelink finden Sie hier: 
https://www.pwc-events.com/transfer-pricing-roadshow 

19. März bis 2. April  P&O Roadshow: Haftungsvermeidung bei 
Dienstreisen; A1/EU-Meldungen rechtssicher 
abwickeln  
Mehr zu den Inhalten des Seminars sowie den 
Anmeldelink finden Sie hier: 

     https://www.pwc-events.com/PandORoadshow 
 

Wir freuen uns auf Sie.  

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.pwc.de/de/steuerberatung/eu-richtlinie-dac-6-zur-meldepflicht-fuer-grenzueberschreitende-steuergestaltungen.html
https://www.pwc.de/de/steuerberatung/eu-richtlinie-dac-6-zur-meldepflicht-fuer-grenzueberschreitende-steuergestaltungen.html
http://www.pwc-events.com/AzU2020
https://www.pwc-events.com/internationale-mobilitaet
https://www.pwc-events.com/transfer-pricing-roadshow
https://www.pwc-events.com/PandORoadshow


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 3, 5. März 2020  6 
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

Sie haben noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com. 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

Redaktion  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.nimmrichter@de.pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: (0 511) 53 57-3242 
gunnar.tetzlaff@de.pwc.com 
 
 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen. 
 

Bestellung und Abbestellung  

Wenn Sie einen PwC-Newsletter bestellen, speichern und verarbeiten wir Ihre E-Mail-
Adresse zum Zweck des Versands des von Ihnen abonnierten Newsletters. 

Die Abmeldung ist jederzeit wie nachfolgend beschrieben möglich. 

Falls Sie "steuern+recht aktuell" nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an: 
UNSUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com    

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über unsere Homepage oder über 
folgenden Link SUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com als 
Abonnent registrieren zu lassen. 

© 2020 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
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